	Alte Schwerbehindertenvertretung ist …
	Die Amtszeit …

	… noch im Amt
	… der neuen SBV beginnt einen Tag nach dem Ablauf der Amtszeit der alten SBV. In dieser Zeit führt noch die alte SBV die Amtsgeschäfte aus. Die neue SBV steht allerdings schon unter dem besonderen Kündigungsschutz des § 103 BetrVG und des § 15 Abs. 1 KSchG.

	… nicht mehr im Amt
	… der gewählten SBV beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses (§ 177 Abs. 7 SGB IX).


Übersicht: Beginn der Amtszeit der neuen Schwerbehindertenvertretung
